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MEDIVERBUND ID:  

Vertrag: §73c PNP-Vertrag AOK BW/Bosch BKK 

Datum: 29.04.2022 

Betreff: Vertragsspezifische Fortbildungen im Jahr 2022 

  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir haben im PNP-Vertrag für die Jahre 2020 und 2021 vereinbart, die Prüfungen der Teilnahme an 

zertifizierten Fortbildungen auszusetzen. Nun möchten wir Sie darüber informieren, dass diese Corona-

Sonderregelung zum 31.03.2022 entfällt und die bisher vereinbarten Pflichten zum Besuch von Fortbildungen 

damit ab dem 01.04.2022 wieder greifen.  

 

Bitte beachten Sie, dass jährlich mind. zwei zertifizierte Fortbildungen zur Diagnostik und Behandlung der 

Krankheitsbilder der jeweiligen Fachgruppen nachzuweisen sind. Für ärztliche Vertragsteilnehmer gilt dazu die 

Mindestanforderung von 8 Fortbildungspunkten. 

Einige Vorschläge für zertifizierte Veranstaltungen können Sie der Vertragswebseite unter www.medi-

verbund.de → Leistungen → Verträge & Abrechnung → PNP-Vertrag entnehmen. Wichtig: Aufgrund der 

Vielzahl der in Betracht kommenden Fortbildungsveranstaltungen wird keine vollständige Liste zur Verfügung 

gestellt. Daher werden auch weitere, hier nicht aufgeführte zertifizierte Fortbildungen und Kurse anerkannt. Das 

bedeutet konkret, dass wir alle Fortbildungen, die  

1) von der Ärztekammer oder von der Psychotherapeutenkammer zertifiziert und „bepunktet“ sind und die  
2) die Diagnostik und Behandlung der Krankheitsbilder der jeweiligen Fachgruppen beinhalten,  

zur Erfüllung der Fortbildungspflicht im PNP-Vertrag anerkennen. Dazu zählen auch Veranstaltungen nach 

Kategorie C der Fortbildungsverordnung (z.B. Supervisionen, Intervisionen, Fallkonferenzen, etc.). 

Zur Anforderung der Nachweise/Zertifikate werden wir Sie zu Beginn des Jahres 2023 gesondert anschreiben.  
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vertragsteam der MEDIVERBUND AG 


